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Erleichterungen für All-
in-Gehaltsvereinbarungen

Wenn die Anzahl der Überstunden, die mit der Gesamtgehaltsvereinbarung 

abgegoltenen werden, nicht feststellbar ist, können für die Ermittlung der 

Zuschläge 20 Überstunden als Durchschnittswert angenommen werden.
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Überstunden: All-in-Vereinbarungen beibehalten

Bei All-in-Gehaltsver-

einbarungen werden 

mit dem Gehalt auch 

gleich alle Überstunden ab-

gegolten. Der Verwaltungs-

gerichtshof (VwGH) hat dazu 

bestimmt, dass die Steuerfrei-

heit für Überstundenzuschlä-

ge nur dann zusteht, wenn 

die steuerlich begünstigten 

Überstundenzuschläge aus 

dem Gesamtgehalt „herausge-

schält“ werden können. Das ist 

der Fall, wenn die genaue An-

zahl der zu leistenden, durch 

die Pauschale abgegoltenen 

Überstunden und die Anzahl 

der Normalstunden aus der 

Vereinbarung hervorgehen. 

Ansonsten steht die Steuer-

freiheit nicht zu. 

Erlass-Entwurf der Finanz
Die Finanz bestimmte in 

einem Erlass-Entwurf, dass 

diesfalls die Steuerfreiheit nur 

mehr bis zum 31.12.2007 

gegeben ist. Damit hätten 

alle All-in-Gehaltsvereinba-

rungen, die diesen Anforde-

rungen nicht gerecht wer-

den, bis zu diesem Zeitpunkt 

geändert werden müssen, 

um die steuerliche Begüns-

tigung aufrecht zu erhalten.

Überraschung der Finanz
Überraschenderweise wurde 

dieser Zusatz in die endgültige 

Fassung nicht übernommen. 

Stattdessen können für die Er-

mittlung der Zuschläge 20 Über-

stunden als Durchschnittswert 

angenommen werden, wenn 

die Anzahl der Überstunden, 

die mit der Gesamtgehaltsver-

einbarung abgegoltenen wer-

den, nicht feststellbar ist. Eine 

Änderung von bestehenden 

Vereinbarungen ist daher aus 

steuerlicher Sicht nicht erfor-

derlich.  
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Die österreichische Wirtschaft 

verzeichnete im letzten Jahr 

die höchste Wachstumsrate 

seit dem Jahr 2000. Die 

Exportwirtschaft boomte, 

die Investitionsnachfrage 

hat fühlbar zugelegt und 

die Bauinvestitionen haben 

dynamisch angezogen. Im 

kommenden Jahr wird sich 

das Wachstumstempo nur 

leicht verlangsamen.

Gute Aussichten also für die 

Unternehmer. Aufgrund der 

Hochkonjunktur verbessert 

sich aber auch die Lage am 

Arbeitsmarkt weiter. Größere 

Belastungen am Steuersektor 

sind derzeit nicht abzusehen, 

eine innovative Steuerreform, 

die eine merkbare Entlastung 

der Steuerzahler bringen 

sollte, allerdings ebenso 

wenig.

Es sieht also gar nicht schlecht 

aus für das Wirtschaftsjahr 

2007. Gehen wir es gemein-

sam und mit einer Portion 

Optimismus an. Wir sind 

jedenfalls für Sie da!
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Künstler und Schriftsteller: Freibetrag ohne Belege sammeln

Nachversteuerung  
begünstigter Gewinne

Laut einem Erlass-Entwurf soll ab der Veranlagung 2007 die Nachversteuerung 

begünstigter, nicht entnommener Gewinne zum Hälftesteuersatz jenes Jahres 

erfolgen, in dem die Begünstigung in Anspruch genommen wurde.

Seit dem Jahr 2004 be-

steht für bilanzierende 

Gewerbetreibende und 

bilanzierende Land- und Forst-

wirte die Möglichkeit, nicht ent-

nommene Gewinne nur mit dem 

halben Durchschnittssteuersatz 

zu versteuern. Begünstigt ist der 

durch das „Stehen lassen“ des 

Gewinnes im Unternehmen ein-

getretene Eigenkapitalanstieg 

bis zu einer Höhe von maximal 

€ 100.000 pro Jahr. 

Nachversteuerung  
immer zum halben  
Durchschnittssteuersatz

Wird allerdings innerhalb 

von sieben Jahren eine Über-

entnahme getätigt, die ein 

Absinken des Eigenkapital-

standes zur Folge hat, ist der 

zu viel entnommene Betrag 

in den meisten Fällen nachzu-

versteuern. Bislang wurde die 

Nachversteuerung immer zum 

halben Durchschnittssteuersatz 

jenes Jahres vorgenommen, in 

dem die Überentnahme getä- 

tigt und damit die Nachversteu-

erung ausgelöst wurde. Das 

konnte für den Steuerpflichti-

gen vorteilhaft sein, wenn die 

Nachversteuerung in einem Jahr 

stattfand, in dem ein niedrigerer 

Durchschnittssteuersatz zur An-

wendung kam als im Jahr der 

begünstigten Besteuerung. So-

fern der Durchschnittssteuersatz 

im Entnahmejahr höher war als 

im Jahr der Begünstigung, war 

das aber weniger angenehm.

Durch den Erlass soll nun 

erreicht werden, dass der 

ehemals eingetretene Steuer-

vorteil 1:1 wieder rückgängig 

gemacht wird. Vorteilhaft kann 

sich für den Steuerpflichtigen 

damit nur noch der durch die 

Verschiebung der Besteuerung 

eingetretene Steuerstundungs-

effekt auswirken.  

Der Verfassungsgerichtshof 

(VfGH) hat kürzlich ent-

schieden, dass nun auch 

bilanzierende Freiberufler 

in den Genuss der Begüns-

tigung nicht entnommener 

Gewinne kommen müs-

sen.

Damit zahlen etwa Ärzte, 

Anwälte oder Notare für 

einbehaltene Gewinnen ab 

2007 nur mehr den halben 

Durchschnittssteuersatz 

– wie Gewerbetreibende 

und Landwirte. 

Die Steuerermäßigung wird 

allerdings nicht rückwirkend 

gelten.

Freibetrag trotz Pauschalierung?
Auch pauschalierte Künstler, Schriftsteller oder Fachautoren können unter bestimmten Bedingungen den 

neuen Freibetrag für investierte Gewinne geltend machen.

Ob Steuerpflichtige, 

die ihren Gewinn 

durch Pauschalie-

rung ermitteln, dann auch 

die Begünstigung des Freibe-

trages für investierte Gewinne 

geltend machen können, ist 

davon abhängig, welche Art 

der Pauschalierung zur An-

wendung kommt. So können 

entweder nur die Betriebsaus-

gaben pauschaliert werden 

(Teilpauschalierung), oder der 

gesamte Gewinn wird pau-

schaliert (Vollpauschalierung).

Kein Freibetrag bei  
Vollpauschalierung

Bei Inanspruchnahme einer 

Vollpauschalierung kann der 

Freibetrag für investierte Ge-

winne nicht geltend gemacht 

werden. Bei der Teilpauschalie-

rung kann der Freibetrag dage-

gen geltend gemacht werden, 

sofern das Betriebsausgaben-

pauschale den Freibetrag 

nicht bereits berücksichtigt. 

Pauschalierte Künstler und 

Schriftsteller und pauschalierte 

Handelsvertreter kommen da-

mit zum Zug, da sie ausschließ-

lich eine Teilpauschalierung in 

Anspruch nehmen können. 

Auf Belege sammeln  
verzichten

Selbstständige Künstler, 

Schriftsteller oder Fachautoren 

können also auf mühseliges 

Belege sammeln verzichten 

und pauschalierte Betriebs-

ausgaben steuerlich geltend 

machen, ohne Gefahr zu lau-

fen, den neuen Freibetrag für 

investierte Gewinne nicht gel-

tend machen zu dürfen.

Es gibt jedoch auch Mei-

nungen, dass alle pauscha-

lierten Einnahmen-Ausga-

ben-Rechner, die nur die 

Betriebsausgaben, nicht aber 

den gesamten Gewinn pau-

schal ermitteln, den Freibe-

trag nützen dürfen. Bei diesen 

besteht dagegen das Risiko, 

dass die Finanz nachträglich 

den Gewinn um die Höhe des 

geltend gemachten Freibe-

trags erhöht. Am besten, Sie 

besprechen das einmal mit 

unseren Experten. 	 

Begünstigung 
jetzt auch 

für Freiberufler!
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Förderungen für Mietinvestments
Auch Mieterinvestitionen sind vom Freibetrag für investierte Gewinne nicht mehr ausgeschlossen. 

Wahrscheinlich wird die Finanz dem aber bald einen Riegel vorschieben.

Oft werden von Un-

ternehmern Investi-

tionen in Geschäfts-

räumlichkeiten getätigt, die 

nicht in ihrem Eigentum ste-

hen, sondern in die sie nur 

„eingemietet“ sind. 

So wird etwa ein Geschäfts-

lokal vor der Eröffnung von 

Grund auf saniert oder moder-

nisiert. Diese Investitionen sah 

die Finanzverwaltung bisher 

als Teil des Gebäudes an, wes-

halb für solche Aufwendungen 

die steuerliche Begünstigung 

ausgeschlossen war. 

Nun hat allerdings der Ver-

waltungsgerichtshof (VwGH) 

entschieden, dass Mieterin-

vestitionen ein selbstständiges 

Wirtschaftsgut darstellen 

und nicht dem Gebäude zu-

zurechnen sind, wenn sie im 

wirtschaftlichen Eigentum 

des Mieters stehen. Das ist 

der Fall, wenn er sie bis zum 

Ablauf der Mietzeit entfer-

nen darf oder er bei Beendi-

gung des Mietverhältnisses 

Anspruch auf Entschädigung 

hat. Die steuerliche Begünsti-

gung für solche Investitionen 

kann dann in Anspruch ge-

nommen werden. 

Steuerfreibetrag in Höhe 
der Investitionen

Diese besteht in einem 

Steuerfreibetrag in Höhe der 

Investitionen. Begrenzt ist 

die Förderung zum einen mit 

10 % des Gewinnes eines 

Jahres, zum anderen kann der 

Freibetrag maximal € 100.000 

betragen. Ausgenommen sind 

aber Anschaffungskosten bis 

zu € 400, sofern diese als So-

fortaufwand geltend gemacht 

werden.

Allerdings bestehen von 

Seiten der Finanzverwaltung 

bereits Bestrebungen, diese 

neu eröffneten Möglichkeiten 

durch eine Gesetzesänderung 

wieder rückgängig zu ma-

chen. Die weitere Entwicklung 

bleibt daher abzuwarten.  

Kassasturz: bis E 150.000 möglich
Wenn die Umsätze eines Betriebes in den vergangenen zwei Jahren jeweils € 150.000 nicht 

überschreiten, darf die Losung weiterhin durch Kassasturz ermittelt werden. Das bestimmt eine 

neue Verordnung der Finanz.

Die  Bundesabgaben-

ordnung bestimmt, 

dass sämtliche Bar-

eingänge und Barausgänge 

entweder in den Büchern oder 

Aufzeichnungen oder in ent-

sprechenden Grundaufzeich-

nungen täglich und einzeln 

festzuhalten sind. 

Werden in der Buchhaltung 

nur Summen verbucht, so 

müssen unbedingt detaillierte 

Grundaufzeichnungen verfüg-

bar sein. Zusätzlich müssen die 

Summenbildungen nachvoll-

ziehbar sein.

Vollständige, richtige und 
lückenlose Erfassung

Aus den Grundaufzeich-

nungen müssen nicht nur die 

einzelnen Bewegungen ersicht-

lich sein, auch muss erkennbar 

sein, welche Einzelbewegung 

in welcher danach verbuchten 

Summe enthalten ist. Selbst-

verständlich ist es möglich und 

zulässig, diese Grundaufzeich-

Bareingänge: Detaillierte Grundaufzeichnungen führen
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nungen mit Hilfe der EDV zu 

führen. 

Natürlich sind Kontrollmög-

lichkeiten vorzusehen, die eine 

vollständige, richtige und lü-

ckenlose Erfassung der Daten 

ermöglichen und überprüfbar 

machen. Dies wird etwa durch 

eine Datenprotokollierung er-

reicht, welche die Datenerfas-

sung und allfällige nachträg-

liche Änderungen oder gar 

Vernichtung von Daten nach-

vollziehbar macht.

Erleichterungen für 
kleinere Unternehmen

Sofern die Umsätze eines 

Betriebes in den vergangenen 

zwei Jahren jeweils € 150.000 

nicht überschreiten und auch 

tatsächlich keine Einzelauf-

zeichnungen geführt werden, 

darf die Losung weiterhin durch 

Kassasturz ermittelt werden. 

Wird diese Umsatzgrenze 

überschritten, müssen ab dem 

zweitfolgenden Wirtschafts-

jahr die Anforderungen an 

die Baraufzeichnungen erfüllt 

werden.

Ein einmaliges Überschrei-

ten um nicht mehr als 15  % 

innerhalb von drei Jahren ist 

allerdings unerheblich.

Schanigärten und 
Taxifahrer

Zusätzlich gilt diese Erleich-

terung – unabhängig von der 

Umsatzgrenze – für Umsätze, 

welche von Haus zu Haus, auf 

öffentlichen Wegen, Straßen 

sowie Plätzen oder anderen 

öffentlichen Orten erzielt wer-

den. Dabei ist jedoch zu beach-

ten, dass die Umsätze nicht in 

Verbindung mit fest umschlos-

senen Räumlichkeiten – etwa 

einem Schanigarten oder einem 

Taxi erzielt werden dürfen.  
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Erwachsenenbildungseinrichtungen
Das Finanzministerium hat durch einen Erlass ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) abgefedert. 

Lehrende und Vortragende an Erwachsenenbildungseinrichtungen können aufatmen.

Der Verfassungsge-

richtshof (VfGH) hat-

te entschieden, dass 

zum 1.1.2007 alle Vortragenden 

und Lehrenden an Erwach-

senenbildungseinrichtungen, 

die diese Tätigkeit im Rahmen 

eines von der Bildungseinrich-

tung vorgeschriebenen Studi-

en-, Lehr- oder Stundenplanes 

ausüben, einkommensteuerlich 

als Dienstnehmer gelten. Sozi-

alversicherungsrechtlich wären 

sie damit als echte Dienstneh-

mer einzustufen gewesen. Das 

betraf jedenfalls Universitäten, 

Hochschulen, Akademien, Fach-

hochschulen, pädagogische 

Akademien sowie allgemein- 

und berufsbildende höhere 

Schulen, aber auch durch Schul-

behörden oder Bundesministeri-

en akkreditierte Lehrgänge. 

Lösung durch Erlass des 
Finanzministeriums

Nun hat aber das Finanz-

ministerium in einem Erlass 

eine Lösung gefunden. Vortra-

gende, Lehrende und Unter-

richtende fallen nur dann un-
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Vortragende: Nur selten Dienstnehmer

ter die einkommensteuerliche 

Dienstnehmerfiktion, wenn der 

in der Bildungseinrichtung vor-

gegebene Studien-, Lehr- oder 

Stundenplan entweder

➔	 gesetzlich geregelt ist, 

aufgrund einer gesetzlichen 

Ermächtigung erlassen oder 

aufgrund einer gesetzlichen 

Regelung beschlossen wurde, 

oder 

➔	 es sich um einen Studien-, 

Lehr- oder Stundenplan eines 

akkreditierten Lehrganges oder 

Studiums handelt, oder

➔	 der Studien-, Lehr oder 

Stundenplan eines sonstigen 

Lehrganges länger als vier Se-

mester dauert. 

Damit ist die Dienstnehmer-

fiktion nur mehr auf wenige 

Erwachsenenbildner anwend-

bar. Die anderen können ihre 

Tätigkeit daher weiterhin ein-

kommensteuerlich als Selbst-

ständige und damit sozialver-

sicherungsrechtlich als freie 

Dienstnehmer ausüben. 

Tipp: 
Das Sozialversicherungs-

recht sieht eine beitragsfreie 

pauschale Aufwandsentschä-

digung in Höhe von € 537,78 

pro Monat für nebenberuflich 

als echte oder freie Dienstneh-

mer tätige Erwachsenenbildner 

vor. Neben der Pauschale sind 

zudem Fahrt- und Reisekosten-

vergütungen beitragsfrei. 

Das dem Vortragenden inner-

halb eines Kalenderhalbjahres 

(Jänner – Juni/Juli – Dezember) 

zustehende Honorar aus sämt-

lichen Kursen bei einer Erwach-

senenbildungseinrichtung wird 

auf 6 Monate aufgeteilt und die 

pauschale Aufwandsentschädi-

gung abgezogen. 

Ergibt sich daraus ein bei-

tragspflichtiges Entgelt in Höhe 

von € 0, tritt keine Pflichtversi-

cherung als echter oder freier 

Dienstnehmer ein. Darüber ist 

eine Anmeldung als geringfügig 

Beschäftigter oder als Vollversi-

cherter zu erstatten. 

Bis zu einem durchschnitt-

lichen Monatsverdienst von 

€ 878,94 (Aufwandspauschale 

+ Geringfügigkeitsgrenze 2007) 

liegt eine solche geringfügige 

Beschäftigung vor.  

Bücher und Aufzeich-

nungen sowie die dazu-

gehörigen Belege sind 

aus steuerrechtlicher Sicht 

grundsätzlich sieben Jahre 

lang aufzubewahren. Am 

1.1.2007 hat also die Auf-

bewahrungspflicht für 1999 

geendet. Bevor Sie diese 

Unterlagen „entsorgen“, 

sollten Sie jedoch einige 

Punkte beachten.

Sind Ihre Bücher, Aufzeich-

nungen und Belege in einem 

anhängigen Verfahren, das die 

Abgabenerhebung betrifft, von 

Bedeutung, verlängert sich für 

diese Unterlagen die gesetz-

liche Aufbewahrungspflicht 

bis zum Abschluss dieses Ver-

fahrens.

Umsatzsteuerliche  

Aufbewahrungsfrist

Im Umsatzsteuerrecht ist 

eine eigene Aufbewahrungs-

frist für Unterlagen, die Grund-

stücke betreffen, normiert. Die-

se Aufzeichnungen sind wegen 

allfälliger Vorsteuerkorrekturen 

12 Jahre lang aufzubewahren. 

In bestimmten Fällen beträgt 

die Aufbewahrungsfrist sogar 

22 Jahre. 

Unternehmensrechtliche  

Aufbewahrungspflichten

Nach dem Unternehmens-

gesetzbuch (UGB) sind Unterla-

gen – wie auch im Steuerrecht 

– grundsätzlich 7 Jahre lang 

aufzubewahren. Auch hier 

verlängert sich diese Frist, 

wenn die Unterlagen für ein 

anhängiges gerichtliches oder 

behördliches Verfahren, in dem 

Ihnen Parteistellung zukommt, 

von Bedeutung sind.

Was Sie niemals vernichten 

sollten

Keinesfalls sollten Unter-

lagen, die zur Beweisführung 

etwa in den Bereichen Arbeits-, 

Bestands-, Eigentums- oder 

Produkthaftungsrecht dienen, 

vernichtet werden. Bei Zwei-

felsfragen sollten Sie uns besser 

zuvor konsultieren.

Aufbewahrungspflichten für Bücher und Aufzeichnungen


